
SLG Schweinfurt e. V. 
Im Bund der Militär und Polizeischützen 

 

Ausschreibung zum Frankenpokal 
ZG4 und ZG4 mod. 

 
 

 

Schießstand:          Schützengesellschaft Gerolzhofen 1907 e. V. 

                                Rügshöfer Straẞe 65 

                                97447 Gerolzhofen 

 

Datum:                   28.09.2024 ab 9:00 Uhr 

 

Meldeschluss:       07.09.2024 

 

Startgeld:              12.00 € pro Disziplin 

 

Bankverbindung:  Sparkasse Schweinfurt 

                                Konto: DE98 7935 0101 0000 1608 12 

 

Anmeldung:           Thomas Katzenberger 

                                Hauptstraße 22 

                                97493 Bergrheinfeld 

                                Tel./ Fax. 09721 – 9468814 

                                thkabe@t-online.de 

                                Erreichbar per Brief, Fax oder E-Mail 

 

 

 

 
Anmeldung: 

Mit der Anmeldung akzeptiert der Teilnehmer das Hygienekonzept des 

Schießstandbetreibers.Verstöẞe gegen die bestehenden Hygienemaẞnahmen werden 

mit einer Match-Disqualifikation geahndet! 

 

 

Mit der Anmeldung akzeptiert jeder Teilnehmer: 

- die Wettkampfregeln gem. Ausschreibung und ggf. erforderliche Änderungen 

- die Veröffentlichung der erforderlichen Daten In Ergebnislisten im Internet 

mailto:thkabe@t-online.de


- dass bei allen Veranstaltungen das Funktionspersonal, die entsprechenden           

Disziplinen am selben Stand vorschießen kann, sodass an den Wettkampftagen ein 

reibungsloser Ablauf gewährleistet werden kann 

- dass der Verzehr von mitgebrachten Speisen und Getränken in bewirtschafteten 

Vereinslokalen und/oder Aufenthaltsräumen nicht gestattet ist 

- Das Film-/Fotografier-Verbot am Schießstand, Ausnahmen nur mit Genehmigung 

des Veranstalters! 

- zur Berichterstattung über die Veranstaltung Fotos der Teilnehmer als auch 

Zuschauer angefertigt und in Printmedien sowie dem Internet veröffentlicht werden 

können. Sie können der Fotoanfertigung im Rahmen des Wettkampfes vor Ort 

schriftlich widersprechen. 

 

Alle Verstöße gegen die Sicherheitsbestimmungen, siehe Handbuch A.2.2.1 bis 

A.2.2.20, sowie jede ungewollte Schussabgabe oder auch die Nutzung von 

Mobilgeräten aller Art (Mobiltelefon, Smartphone, Tablett etc.) welche im Wettkampf 

nicht ausschließlich als Timer (kein akustisches und/oder störendes optisches Signal) 

benutzt werden und/oder Verstöße gegen das Film-/ Fotografier- Verbot am Stand, 

sowie Verstöße gegen die Hygienekonzepte führen zur Match- Disqualifikation! 

 

 

Meldeschluss: 

3 Wochen vor Wettkampftermin, mit fristgerechter Überweisung oder sobald die 

Kapazität erreicht ist! 

 

Startgeld: 

Sollte der Wettkampf wegen höherer Gewalt ausfallen, ist eine Rückzahlung der 

Startgelder nur soweit möglich, als diese nicht für die organisatorisch notwendigen 

Zahlungen verwendet wurden. 

 

Startzeiten: 

Die Startzeiten sind bindend. 

Jeder Schütze muss mindestens 30 Minuten vorher startbereit am Stand sein! 

Bei Startzeiten nach 14:30 Uhr müssen alle Teilnehmer ab 14:00 am Schießstand 

verfügbar sein. 

Ein Anspruch auf einen Ersatzstart besteht nicht, falls der Schütze seinen Start 

versäumt hat oder nicht rechtzeitig verfügbar war. 

Bei Nichtantreten des Starts verfällt das Startgeld! Die mitgeteilten Startzeiten sind 

sorgfältig zu überprüfen. Bei Überschneidungen oder sonstigen Fehlern ist der 

Ausrichter sofort zu verständigen. Es besteht kein Anspruch auf die gewünschten 

Startzeiten! 

Der Veranstalter behält sich vor, eventuelle Lücken im Startplan zu korrigieren und 

bei Bedarf Schießleiter/ RO einzuteilen und deren Startzeiten zu verschieben! 

 

 

 



Disziplin: 

Sonderreglungen / Änderungen sind bei der Anmeldung der Veranstaltung vor Ort 

veröffentlicht. 

Kenntnis der Disziplinen wird gemäß der Sportordnung BDMP e. V. vorausgesetzt. 

 

Ausrüstung: 

Zur Scheibenbeobachtung ist ein Spektiv mitzubringen, soweit gem. Sportordnung 

zugelassen. Es ist nicht überall möglich, eine Scheibenzuganlage oder elektronische 

Anzeige zu nutzen. 

 

Alkoholgenuss: 

Schützen die unter Alkoholeinfluss stehen werden sofort vom Wettkampf 

ausgeschlossen. Alle bis dahin erzielten Ergebnisse werden gestrichen, das Startgeld 

verfällt. Art und Menge des genossenen Alkohols spielen dabei keine Rolle. 

 

Sonstiges: 

Des Weiteren müssen die gesetzlichen Bestimmungen und Sicherheitsrichtlinien, 

sowie die gültige Sportordnung zwingend eingehalten werden. 

Den Anweisungen der Aufsichten/ RO´s ist unbedingt Folge zu leisten! 

Bei Nichtbeachtung erfolgt ggf. eine Disqualifikation. 

 

Ein schwerwiegender Regel- oder Sicherheitsverstoẞ, sowie ein wiederholter 

Regelverstoß führt zur sofortigen Disqualifikation. 

Unsportliches Verhalten und Täuschungsversuche können ebenfalls zur 

Disqualifikation führen. 

Paramilitärisches und/oder anstößige Kleidung wird nicht geduldet und führt bei 

Missachtung gleichermaßen zur Disqualifikation. 

 

Jeder Schütze ist für seine abgegebenen Schüsse verantwortlich 

 

Änderungen vorbehalten! 

 

 

 

 

 

 


